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	Zurück an:

	

	Stadt Waldkirch
Dez. III
Gaststättenbehörde
Marktplatz 1-5
79183 Waldkirch

Alternativ und vorzugsweise per Email an:

gaststaettenbehoerde@stadt-waldkirch.de




	

	
	Eingangsdatum: 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



  Rathaus Waldkirch
  Marktplatz 1-5
  79183 Waldkirch
  Telefonzentrale 07681 404-0
  postkorb@stadt-waldkirch.de
  www.stadt-waldkirch.de
  Bankverbindungen
  Sparkasse Freiburg Nördl. Brsg.
  IBAN: DE50 6805 0101 0023 0020 16
  Volksbank Breisgau Nord e.G.
  IBAN: DE98 6809 2000 0000 0672 02
 
  Steuernummer: FA Emmendingen 05069/00639
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Öffentliche Verkehrsmittel
Elztalbahn: Bahnhof Waldkirch
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[bookmark: _Hlk215588492]Anzeige des Betriebs einer Straußwirtschaft gem. § 5 Abs. 6 Landesgaststättengesetz (LGastG)
1. Anzeigende Person (Betreiber)

	
Name der juristischen Person / Personengesellschaft

	Nachname
	Vorname

	Postleitzahl
	ladungsfähige Anschrift

	Telefon
	Email



2. Ort des Ausschanks

	Straße
	Hausnummer
	Postleitzahl
	Ort

	
Soweit keine Anschrift vorhanden: Beschreibung der Örtlichkeit





	Ort des Ausschanks
	☐ Erzeugerbetrieb
☐ Wohnsitz der Inhaberin oder des Inhabers

	Soll der Ausschank in Räumen stattfinden, die eigens zu diesem Zweck angemietet wurden?
	☐ Ja
☐ Nein

	Anzahl der Sitzplätze
	



3. Zeitraum oder Zeitabschnitte des Ausschanks

	Die vollständige Anzeige ist von Gesetzes wegen mindestens zwei Wochen vor Beginn des Betriebs zu erstatten (§ 5 Abs. 6 LGastG). Wer eine Anzeige nicht rechtzeitig erstattet, handelt ordnungswidrig (§ 11 Abs. 2 LGastG).

	von (Tag Ausschankbeginn)
	Datum Ausschankbeginn
	bis (Tag Ausschankende)
	Datum Ausschankende

	von (Tag Ausschankbeginn)
	Datum Ausschankbeginn
	bis (Tag Ausschankende)
	Datum Ausschankende





4. Sonstige Angaben zum beabsichtigten Betrieb

	Leben weitere Personen im gemeinsamen Haushalt, die die Straußwirtschaft unterhalten?
	☐ Ja
     Name:
☐ Nein

	Soll die Straußwirtschaft mit einer anderen Schank- und Speisewirtschaft oder mit einem Beherbergungsbetrieb verbunden werden?
	☐ Ja
☐ Nein

	Speisenangebot
	





	Etwaige Nebenleistungen (Zubehörwaren)
	







5.  Zum Ausschank vorgesehener Wein oder Apfelwein

	Stammt der Wein oder Apfelwein aus Selbsterzeugung?
	☐ Ja
☐ Nein

	Wird Wein oder Apfelwein auch gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht?
	☐ Ja
☐ Nein

	Ort, aus dem die zur Herstellung verwendeten Trauben oder Äpfel stammen




	Lage, aus dem die zur Herstellung verwendeten Trauben oder Äpfel stammen





	Ort, an dem die verwendeten Trauben oder Äpfel gekeltert worden sind





	Ort, an dem der Wein oder Apfelwein ausgebaut worden ist (Kellerarbeiten nach dem Ende der Gärung bis zur endgültigen Abfüllung)








	
	
	gez. 


Ort, Datum                                                                                                      Name der anzeigenden Person (Unterschrift nicht von Nöten)





Hinweise:

Bitte achten Sie darauf, Ihre Anzeige vollständig zu erstatten, um sich und uns vermeidbare Rückfragen zu ersparen. Die LGastGewerbetreibenden Personen sowie die mit der Leitung des Gaststättenbetriebes beauftragten Personen sind auskunftspflichtig und haben erforderliche Auskünfte unentgeltlich und unverzüglich zu erteilen (§ 10 Abs. 1 LGastG).

Machen Sie sich im Vorfeld mit den für Sie geltenden Allgemeinen Ge- und Verboten, insbesondere dem § 9 LGastG und den damit verbundenen Ordnungswidrigkeiten nach § 11 LGastG vertraut. Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro geahndet werden (§ 11 Abs. 2 LGastG). Die Prüfung von Anordnungen (§ 6 LGastG) oder eine Nachschau vor Ort (§ 10 Abs. 2 und 4 LGastG) behält sich die Stadt Waldkirch ausdrücklich vor.

Die gesetzliche Regelung sieht eine Anzeige „in Textform“ und damit kein Schriftformerfordernis vor, weshalb keine Unterschrift notwendig und eine rein digitale Einreichung möglich ist (Nichtförmliches Verwaltungsverfahren § 10 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)).

Ihre Anzeige wird an die untere Baurechtsbehörde, die untere Lebensmittelüberwachungsbehörde, den Polizeivollzugsdienst, die örtlich betroffene Gemeinde und die zuständige Finanzbehörde weitergeleitet (§ 4 Abs. 2 LGastG). Sie erhalten von unserer Behörde eine Eingangsbestätigung. Etwaige fachspezifische Auflagen durch die o.g. Behörden bleiben vorbehalten.
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